
G E S C H Ä F T S O R D N U N G 

 

für den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse vom  

 

 

Aufgrund des § 47 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der aktuell gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gladbeck in der Sitzung am 

06.11.2025 folgende Änderung der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Gladbeck und 

seine Ausschüsse beschlossen: 
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§ 1 Einberufung des Rates 

 

(1) Die Bürgermeisterin beruft den Rat unter gleichzeitiger Mitteilung der Tagesordnung 

ein. Die Ladungsfrist beträgt 7 Tage. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der 

Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Die Einberu-

fung erfolgt im Verhinderungsfall der Bürgermeisterin durch die ehrenamtliche stell-

vertretende Bürgermeisterin oder den ehrenamtlich stellvertretenden Bürgermeister. 

 

 Die Einladung erfolgt grundsätzlich elektronisch.  

 

 Die Öffentlichkeit ist über den Zugang zu einer digitalen Sitzung durch einen entspre-

chenden Hinweis im Ratsinformationssystem zu unterrichten. 

 

(2) Der Einladung sollen neben der Tagesordnung etwaige Vorlagen, Vorschläge, Anträ-

ge, Anfragen und Erläuterungen beigefügt werden. 

 

(3) Vorlagen an den Rat sollen schriftlich erläutert werden und einen Beschlussentwurf 

enthalten. Sie müssen von der Bürgermeisterin, ihrer allgemeinen Vertretung oder 

der/dem zuständigen Beigeordneten unterzeichnet sein. 

 

Vorlagen über die Beschlussfassung der geprüften Jahresrechnung und die Entschei-

dung über die Entlastung der Bürgermeisterin § 94 Abs. 1 GO NRW werden von der 

Leitung des Rechnungsprüfungsamtes unterzeichnet 

 

(4) Die Sitzungen des Rates sollen grundsätzlich um 16 Uhr beginnen und eine maximale 

Dauer von vier Stunden nicht überschreiten. 

 

(5)       Die Zurverfügungstellung der Daten, die den Zugang zum Videokonferenzsystem und 

zum Abstimmungssystem ermöglichen (Zugangsdaten), soll mit der Einladung auf 

elektronischem Weg verbunden, werden, wenn die Ratssitzung in digitaler oder hyb-

rider Form durchgeführt wird. 

 

 

§ 2a Durchführung digitaler und hybrider Sitzungen  

 

 

(1) Bei einer digitalen Sitzung nehmen alle Ratsmitglieder ohne persönliche Anwesenheit 

am Sitzungsort unter Einsatz technischer Hilfsmittel durch zeitgleiche Bild-Ton-

Übertragung an der Sitzung teil. Bei einer digitalen Sitzung gelten per Bild-Ton-

Übertragung teilnehmende Ratsmitglieder als anwesend. 

 

(2) Bei einer hybrid durchgeführten Sitzung nehmen Ratsmitglieder teils persönlich anwe-

send und teils ohne persönliche Anwesenheit unter Einsatz technischer Hilfsmittel 

durch zeitgleiche Bild-Ton-Übertragung an der Sitzung teil, während die Sitzungslei-

tung am Sitzungsort anwesend ist. Bei einer hybriden Sitzung gelten sowohl die am 

Sitzungsort anwesenden Ratsmitglieder als auch die digital per Bild-Ton-Übertragung 
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teilnehmenden Ratsmitglieder als anwesend. Ebenfalls sind die Schriftführenden, so-

wie die weiteren Bediensteten der Verwaltung, die aufgrund ihrer dienstlichen Stel-

lung an der Sitzung teilnehmen, am Sitzungsort anwesend. Ratsmitglieder, die nicht 

über einen eigenen Internetzugang verfügen, ist auf Anfrage, die spätestens bis zum 

dritten Tag vor der Sitzung erfolgen muss, ein Angebot mit einem Internetzugang 

(z.B. in einer gesonderten Räumlichkeit) bereitzustellen. 

 

(3)      Die Sitzungsleitung kann gestatten, dass die weiteren Bediensteten der Verwaltung, 

die aufgrund ihrer dienstlichen Stellung an der Sitzung teilnehmen, auch in digitaler 

Form teilnehmen können. 

 

(4)       Sowohl bei einer digitalen Sitzung als auch bei digital teilnehmenden Ratsmitgliedern 

im Rahmen einer hybriden Sitzung haben die Ratsmitglieder dafür Sorge zu tragen, 

dass sie in ungestörter Weise an den Ratssitzungen teilnehmen können. Das Auf-

zeichnen und Weiterverbreiten der Sitzung oder von Sitzungsteilen ist untersagt. 

 

(5)       Die Zahl der digital teilnehmenden Mitglieder soll ein Viertel der gesetzlichen Mitglie-

derzahl des jeweiligen Ausschusses nicht überschreiten. Die hybride Teilnahme an ei-

ner Sitzung soll rechtzeitig bei der Geschäftsführung des Ausschusses angezeigt wer-

den. 

 

 

§ 2b Verantwortlichkeiten im Rahmen digitaler und hybrider Sitzungen 

 

  

(1)      Die von Seiten der Stadt Gladbeck für die Durchführung von digitalen und hybriden 

Sitzungen eingesetzten Anwendungen müssen dem aktuellen Stand der IT-

Sicherheitstechnik für Videokonferenz- und Abstimmungssysteme entsprechen und 

von der Gemeindeprüfanstalt NRW zugelassen worden sein. Für den Einsatz dieser 

Anwendungen hat die Stadt Gladbeck ein gesondertes Konzept zu erstellen, das den 

Anforderungen der IT-Sicherheit Rechnung trägt, oder ein vorhandenes IT-

Sicherheitskonzept entsprechend zu erweitern. Das entsprechende Konzept ist den 

Ratsmitgliedern zur Verfügung zu stellen. 

 

(2)       Vor und während der gesamten Dauer der Sitzung hat die Stadt Gladbeck die techni-

schen und organisatorischen Voraussetzungen dafür sicherzustellen, dass den Rats-

mitgliedern und in öffentlichen Sitzungen der Öffentlichkeit der Zugang und die digi-

tale Teilnahme an der Sitzung dauerhaft möglich sind. 

 

(3)       Dies umfasst die Verantwortung für die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der einge-

setzten Softwareanwendung, die Übertragungstechnik im Sitzungssaal, die Übertra-

gung von Bild- und Tonaufnahmen an digital teilnehmende Ratsmitglieder. 

 

(4)  Die Ratsmitglieder können für die Teilnahme an digitalen und hybriden Sitzungen ihre 

eigenen Endgeräte verwenden. Hierzu ist in einem gesonderten Konzept nach § 8 Abs. 

1 S. 2 Digitalsitzungsverordnung festzulegen, welche IT-sicherheitsrechtlichen und da-
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tenschutzrechtlichen Maßnahmen von den Ratsmitgliedern in eigener Verantwortung 

zu treffen sind. 

 

(5)       Für die Wartung und Pflege der eigenen Endgeräte sind die Mitglieder des Rates ver-

antwortlich. 

 

(6) Die Ratsmitglieder sind für die Herstellung der digitalen Verbindung zur Sitzung mit 

der dafür von Seiten der Stadt Gladbeck bereitgestellten Anwendung verantwortlich. 

 

(7) Die Sitzung ist unverzüglich zu unterbrechen, wenn eine Störung der Bild-Ton-

Übertragung, die es an einer ordnungsgemäßen Sitzungsteilnahme hindert, rügt oder 

oder wenn die Sitzungsleitung auf andere Weise Kenntnis von einer solchen Störung 

erhält. 

 

(8) Die Sitzung darf vor Behebung der Störung i.S.d. Absatz 7 nicht fortgesetzt werden, es 

sei denn, dass es sich um eine unbeachtliche Störung handelt oder davon ausgegan-

gen werden kann, dass die Störung in den Verantwortungsbereich des Ratsmitglieds-

fällt. Das ist insbesondere zu vermuten, 

 

• wenn eine Behebung der Störung nicht gelingt und allen übrigen Ratsmitglie-

dern eine störungsfreie Bild-Ton-Übertragung möglich ist, 

• nach einem Abbruch der Bild-Ton-Übertragung eine Meldung der Störung 

nach Absatz 7 nicht innerhalb von fünf Minuten nach Auftreten der Störung 

durch das Ratsmitglied erfolgt, oder 

• das betroffene Ratsmitglied nach Wiederherstellung der Übertragung ohne 

Rüge an Beratungen und Abstimmungen mitwirkt. 

 

 

§ 2c Ablauf digitaler und hybrider Sitzungen 

 

(1) Ratsmitglieder müssen bei digitalen oder hybriden Sitzungen jederzeit durch Bild-

übertragung für die Sitzungsleitung, die anderen Ratsmitglieder und die Öffentlichkeit 

wahrnehmbar sein. Bei Wortbeiträgen müssen die Ratsmitglieder mit Bild und Ton 

wahrnehmbar sein. Außerhalb von Wortbeiträgen sind die Mikrofone der Ratsmitglie-

der stumm zu stellen; ihnen muss es jederzeit während der Sitzung technisch möglich 

sein, die Wahrnehmbarkeit mit Bild und Ton herzustellen, solange die Ratsmitglieder 

nicht aufgrund einer anderen Regelung dieser Geschäftsordnung, der Hauptsatzung 

der Stadt Gladbeck oder der Gemeindeordnung NRW verpflichtet sind, ihre Mikrofone 

stumm zu stellen und/oder die Bildübertragung zu unterbrechen (z.B. im Falle des 

Ausschlusses nach § 4 Abs. 3 dieser Geschäftsordnung oder beim Entzug des Rede-

rechts nach § 17 Abs. 1 dieser Geschäftsordnung). 

 

(2) Die Ratsmitglieder können in besonderen Fällen die Bildübertragung unterbrechen, 

wenn dies zum Schutz der Privatsphäre oder aus anderen, vergleichbaren Gründen 

notwendig ist. In diesen Fällen gilt das Ratsmitglied während der Unterbrechung der 

Bildübertragung als nicht anwesend. Die Unterbrechung der Bildübertragung soll 
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höchstens 10 Minuten dauern, ansonsten hat das Ratsmitglied die Sitzungsleitung 

über den Grund der Unterbrechung zu informieren. 

 

(3) Die Sitzungsleitung hat das Recht, die Mikrofone von Ratsmitgliedern stumm zu 

schalten sowie die Bildübertragung zu unterbrechen, wenn eine Stummschaltung oder 

ein Ausschluss der Bildübertragung nach dieser Geschäftsordnung, der Hauptsatzung 

der Stadt Gladbeck oder der Gemeindeordnung NRW geboten ist. § 2 Abs. 4 Satz 2 

Digitalsitzungsverordnung bleibt unberührt. 

 

(4) Die Sitzungsleitung ist berechtigt, zur Vorbereitung der Niederschrift einen Mitschnitt 

einer digitalen oder hybriden Ratssitzung anzufertigen. 

 

 

§ 3 Vorsitz in der Sitzung 

 

(1) Die Bürgermeisterin führt den Vorsitz im Rat. Im Falle ihrer Verhinderung übernimmt 

ihre Stellvertretung den Vorsitz. Die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt sich 

aufgrund des Wahlergebnisses nach § 67 Abs. 2 GO NRW. 

 

(2) Wurde noch kein Ausschussvorsitzender im Falle des § 58 Abs. 5 S. 5 GO NRW ge-

wählt, übernimmt das anwesende Ratsmitglied im Ausschuss, welches dem Rat am 

längsten ununterbrochen angehört, die Sitzungsleitung. Sofern dies auf mehrere 

Ratsmitglieder zutrifft, entscheidet das Lebensalter (§ 58 Abs. 2 S. 3 GO NRW).  

 

  

§ 4 Teilnahme an Sitzungen 

 

(1) Ratsmitglieder, die zu einer Sitzung nicht oder verspätet erscheinen, an ihr nicht bis 

zum Schluss teilnehmen oder an der Beratung und Beschlussfassung eines Tagesord-

nungspunktes nicht mitwirken, haben dies der/dem Vorsitzenden mitzuteilen. 

 

(2) Für jede Ratssitzung wird eine Anwesenheitsliste geführt, in die sich jedes Ratsmit-

glied einzutragen hat. 

 

(3) Ratsmitglieder, die gemäß §§ 31, 43 Abs. 2, 50 Abs. 6 GO NRW von der Mitwirkung bei 

der Beratung und Entscheidung einer Angelegenheit ausgeschlossen sind, haben den 

Ausschließungsgrund vor Eintritt in die Verhandlung unaufgefordert der Bürgermeis-

terin anzuzeigen. Wenn die Angelegenheit in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wird, 

haben sie den Sitzungssaal für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung über 

diese Angelegenheiten zu verlassen. Im Falle einer digitalen Sitzung oder einer hybri-

den Sitzung, bei der das ausgeschlossene Ratsmitglied in digitaler Form teilnimmt, hat 

der Vorsitzende/die Vorsitzende dafür Sorge zu tragen, dass eine Mitwirkung des be-

treffenden Ratsmitgliedes an der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen ist.  

 

(4) Die Regelungen gelten auch für die Bürgermeisterin mit der Maßgabe, dass sie die 

Befangenheit dem/der Stellvertretenden Bürgermeister: in vor Eintritt in die Verhand-

lungen anzeigt. 
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§ 5 Beschlussfähigkeit 

 

Jedes Ratsmitglied kann beantragen, die Beschlussunfähigkeit des Rates festzustellen. 

 

 

§ 6 Nichtöffentliche Sitzung 

 

(1) In nichtöffentlicher Sitzung sind stets zu behandeln: 

 

 a) Liegenschaftssachen 

 b) Personalangelegenheiten 

 c) Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung 

 d) Vergabeangelegenheiten 

e) Steuer-, Kredit- oder Vermögensangelegenheiten einer natürlichen oder  

juristischen Person oder einer Gesellschaft 

 f) Angelegenheiten der zivilen Verteidigung 

g) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Beratung des  

Jahresabschlusses und der Entlastung der Bürgermeisterin (§ 96 Abs. 1 GO NRW) 

 h) Wirtschaftliche Angelegenheiten der Eigenbetriebe 

 

Im Einzelfall kann der Rat die Angelegenheiten zu a) bis c) in öffentlicher Sitzung be-

handeln, wenn weder Gründe des öffentlichen Wohls noch berechtigte Ansprüche 

oder Interessen Einzelner betroffen sind. 

 

(2) Betrifft ein Dringlichkeitsantrag (§ 48 Abs. 1 S. 5 GO NRW) eine Angelegenheit, über 

die in der Regel in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen ist, so ent-

scheidet der Rat über die sofortige Behandlung der Angelegenheit in nichtöffentlicher 

Sitzung. 

 

(3) Mitglieder der Ausschüsse können an den nichtöffentlichen Sitzungen des Rates als 

Zuhörende teilnehmen. An nichtöffentlichen Sitzungen eines Ausschusses können die 

stellvertretenden Ausschussmitglieder, die Mitglieder anderer Ausschüsse sowie alle 

Ratsmitglieder als Zuhörende teilnehmen.  

 

(4) Ist die Öffentlichkeit von der Beratung bei digitalen oder hybriden Sitzungen ausge-

schlossen, haben die digital teilnehmenden Ratsmitglieder in ihrem Verantwortungs-

bereich den erforderlichen Datenschutz sicherzustellen und am Ort ihrer Sitzungsteil-

nahme zu verhindern, dass Dritte die Inhalte der nichtöffentlichen Beratung ganz oder 

teilweise wahrnehmen können. Dies gilt sowohl für die Bild- als auch für die Tonüber-

tragung. Diese Pflicht ist Bestandteil der Verschwiegenheitspflicht nach § 30 Abs. 1 GO 

NRW.  

 

 

§ 7 Vorschläge zur Tagesordnung 

 

Die Vorschläge zur Aufnahme in die Tagesordnung, die von einem Fünftel der Ratsmitglieder 

oder einer Fraktion oder einer Gruppe gemacht werden, setzt die Bürgermeisterin auf die 
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Tagesordnung der nächsten Ratssitzung, wenn sie ihr spätestens 12 Tage vor der Ratssitzung 

vorgelegt worden sind. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag des Eingangs und der 

Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Die Bürgermeisterin hat den Fraktionsvorsitzenden un-

verzüglich eine Abschrift des Vorschlages zuzuleiten. 

 

 

 

§ 8 Reihenfolge der Beratung, Redeordnung und Wortmeldung 

 

(1) Die Verhandlungsgegenstände werden in der Reihenfolge der Tagesordnung beraten. 

Die Beratung des Verhandlungsgegenstandes beginnt mit dem Aufruf des Tagesord-

nungspunktes, dem sich der Vortrag der Berichterstatterin / des Berichterstatters an-

schließt. 

 

(2) Wer sich zu einem zur Beratung gestellten Tagesordnungspunkt äußern will, meldet 

sich zu Wort. Die/Der Vorsitzende erteilt es in der Reihenfolge, in der die Wortmel-

dungen eingehen. Bei Beratungsgegenständen, die gemäß § 7 in die Tagesordnung 

aufgenommen wurden, ist zunächst der/dem Antragsteller: in die Gelegenheit zu ge-

ben, ihren/seinen Vorschlag zu begründen. Niemand darf mehr als dreimal zum sel-

ben Tagesordnungspunkt das Wort erhalten. Der Bürgermeisterin und auf deren Ver-

langen einer/einem Beigeordneten ist das Wort jederzeit, jedoch ohne Unterbrechung 

des Redners/der Rednerin, zu erteilen. 

 

 

(43) Ergreift eine stellvertretende Bürgermeisterin / ein stellvertretender Bürgermeister, 

die/der die Sitzung leitet, das Wort zur Sache, so soll sie/er den Vorsitz vorüberge-

hend abgeben. 

 

(5) Die Redner: innen sprechen grundsätzlich in freiem Vortrag. Sie können hierbei Auf-

zeichnungen benutzen. Ihre Redezeit beträgt längstens 10 Minuten. Diese kann mit 

Zustimmung des Rates für einzelne Tagesordnungspunkte verlängert werden. 

 

 

§ 9 Anträge zur Geschäftsordnung 

 

(1) Wünscht ein Ratsmitglied zur Geschäftsordnung zu sprechen, so ist ihm/ihr das Wort 

zu erteilen, jedoch ohne Unterbrechung eines Redners/einer Rednerin. 

 

(2) Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf die geschäftsordnungsmäßi-

ge Behandlung der zur Beratung stehenden Angelegenheiten beziehen. Sie dürfen 

nicht länger als drei Minuten dauern. 

 

(3) Wer zur Geschäftsordnung das Wort erhalten hat, kann insbesondere folgende Anträ-

ge stellen: 

 

 a) Unterbrechung oder Vertagung der Sitzung 

 b) Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung 
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 c) Absetzung oder Vertagung eines Tagesordnungspunktes 

 d) Verweisung an einen Ausschuss 

 e) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

 f) Verlängerung der Redezeit 

 g) Beendigung der Aussprache 

 h) Schluss der Redner: innenliste 

 

 Wer zur Sache gesprochen hat, kann einen Antrag auf Beendigung der Aussprache 

oder Schluss der Redner: innenliste nicht stellen. 

 

(4) Anträge zur Geschäftsordnung sind von dem/der Antragsteller: in zu begründen. Je 

ein Ratsmitglied kann daraufhin für oder gegen den Antrag sprechen. Anschließend 

ist der Bürgermeisterin oder einer/einem von ihr Beauftragten die Möglichkeit zur 

Stellungnahme zu geben. Sodann ist über den Geschäftsordnungsantrag abzustim-

men. 

 

 

§ 10 Persönliche Bemerkungen 

 

Zur persönlichen Bemerkung wird das Wort erst nach Schluss der Beratung, aber vor der Ab-

stimmung erteilt. Der/Die Redner: in darf nicht zur Sache sprechen, sondern nur Äußerungen, 

die in der Aussprache in Bezug auf die eigene Person abgegeben worden sind, zurückweisen 

oder eigene Ausführungen richtigstellen. Er/Sie darf eine Redezeit von 5 Minuten nicht über-

schreiten. 

 

 

§ 11 Schluss der Beratung 

 

Meldet sich niemand mehr zu Wort oder ist Beendigung der Aussprache beschlossen, so er-

klärt die/der Vorsitzende die Aussprache für geschlossen. 

 

 

§ 12 Abstimmung 

 

(1) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Mitglieder des Rates erfolgt eine 

geheime oder namentliche Abstimmung. Wird zum selben Tagesordnungspunkt 

sowohl ein Antrag auf namentliche als auch auf geheime Abstimmung gestellt, so 

hat der Antrag auf geheime Abstimmung Vorrang.  

 

(2) Geheim oder namentlich ist abzustimmen, wenn ein entsprechender Antrag die Un-

terstützung von mindestens einem Drittel der anwesenden Mitglieder des Rates fin-

det. 

 

(3) Bei Vorliegen mehrerer Anträge wird über den weitestgehenden Antrag zuerst abge-

stimmt. Im Zweifel entscheidet die/der Vorsitzende über die Reihenfolge der Abstim-

mung. Im Falle des Widerspruchs gegen die von der/dem Vorsitzenden bestimmte 

Reihenfolge entscheidet der Rat. 
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(4) Jedes Ratsmitglied kann bei offener Abstimmung beantragen, dass seine vom Mehr-

heitsbeschluss abweichende Stimmabgabe in der Niederschrift vermerkt wird. 

 

(5) Das im Rahmen einer digitalen oder hybriden Sitzung eingesetzte Abstimmungssys-

tem muss das Stimmverhalten der Stimmberechtigten bei offenen oder namentlichen 

Abstimmungen für die Sitzungsleitung, die anderen Gremienmitglieder und die Öf-

fentlichkeit erkennen und nachvollziehen lassen. Die Durchführung geheimer Ab-

stimmungen oder Wahlen ist in einer digitalen oder hybriden Sitzung unter Verwen-

dung des eingesetzten Abstimmungssystems zulässig. Es muss gewährleistet sein, 

dass die Stimmabgabe der einzelnen Ratsmitglieder für alle Beteiligten geheim bleibt.  

 

(6) Der Rat kann im Einzelfall mit Stimmenmehrheit entscheiden, dass die geheime 

Abstimmung nicht unter Verwendung des eingesetzten Abstimmungssystems er-

folgt.  

 

 

§ 13 Anfragen 

 

(1) Jedes Ratsmitglied hat das Recht, in Verwaltungsangelegenheiten der Gemeinde 

durch Anfragen Auskunft zu verlangen. Anfragen sind schriftlich an die Bürgermeiste-

rin zu richten. Zulässig sind Einzelfragen aus den Bereichen, für die die Bürgermeiste-

rin verantwortlich ist. 

 

(2) Anfragen müssen kurz und bestimmt gefasst sein. Sie dürfen nur konkrete Fragen, 

keine Wertungen oder unsachlichen Feststellungen enthalten und müssen eine kurze 

Beantwortung mit vertretbarem Verwaltungsaufwand ermöglichen. 

 

(3) Anfragen, die den Bestimmungen des Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 nicht entsprechen, 

weist die Bürgermeisterin zurück. 

 

(4) Anfragen können schriftlich oder mündlich beantwortet werden. Bei mündlicher Be-

antwortung findet eine Aussprache nicht statt. Die Anfrage ist nach sechs Wochen zu 

beantworten. Bei einer weiteren Nachfrage zum selben Thema, erfolgt die Antwort in-

nerhalb von vier Wochen. 

 

(5) Bei schriftlicher Beantwortung ist die Antwort an das anfragende Ratsmitglied zu rich-

ten; den Fraktionsvorsitzenden sind Kopien der Anfrage und Antwort zuzuleiten 

 

§ 14 Umgang mit vertraulichen Daten 

 

(1) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sind verpflichtet, vertrauliche Unterlagen 

so aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und Zugriff Dritter (z. B. Fami-

lienangehörige, Besucher, Parteifreunde, Nachbarn etc.) gesichert sind. Dieses gilt 

auch für den Transport der Unterlagen. In begründeten Einzelfällen ist dem Bürger-

meister/der Bürgermeisterin auf Verlangen Auskunft über die getroffenen Datensi-

cherheitsmaßnahmen zu geben. 
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(2) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung über den Inhalt an 

Dritte, ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den Stellvertre-

ter/die Stellvertreterin, ist nicht zulässig. Dies gilt auch für die Zeit nach Ausscheiden 

aus dem Rat. 

 

(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sind bei einem Aus-

kunftsersuchen eines/einer Betroffenen nach dem Landesdatenschutzgesetz verpflich-

tet, dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin auf Anfrage schriftlich Auskunft über die 

bei ihnen aufgrund dieser Tätigkeit zu einer bestimmten Person gespeicherten Daten 

zu erteilen (vgl. § 49 Abs. 1 DSG NRW). Zu beachten ist hierbei die Beschränkung des 

Auskunftsrechts gem. § 12 DSG NRW. 

 

(4) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu lö-

schen, wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. 

 

(5) Bei vertraulichen Beschlussunterlagen einschließlich aller damit in Zusammenhang 

stehenden Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn die Niederschrift 

über die Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt 

wurde, genehmigt ist. 

 

(6) Bei einem Ausscheiden aus der Gemeindevertretung oder einem Ausschuss sind alle 

vertraulichen Unterlagen sofort dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen. 

 

(7) Die Unterlagen können auch der Gemeindeverwaltung zur Vernichtung bzw. Lö-

schung übergeben werden. Die ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernichtung 

bzw. die Löschung aller vertraulichen Unterlagen gegenüber der Bürgermeisterin 

schriftlich zu bestätigen. 

 

§ 15 Fragestunde für Einwohner:innen 

 

(1) Fragestunden für Einwohner:innen sind für jede öffentliche Ausschusssitzung folgen-

der Ausschüsse vorzusehen und in die Tagesordnung als erster Punkt aufzunehmen: 

 

- Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Bauen 

- Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Energie 

- Ausschuss für Senioren, Soziales und Gesundheit 

- Kulturausschuss 

- Sportausschuss 

- Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr/Betriebsausschuss  

- Schulausschuss 

- Jugendhilfeausschuss 

- Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss  

 

 Die Fragen der Einwohner: innen werden dem nach der Hauptsatzung zuständigen 

Ausschuss zugeordnet. Die Fragen müssen kurzgefasst sein und eine kurze Antwort 

ermöglichen. Sie dürfen keine Feststellungen oder Wertungen enthalten. 
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 Die Fragen der Einwohner:innen sind spätestens fünf Kalendertage vor der Ausschuss-

sitzung der Bürgermeisterin schriftlich mitzuteilen. Die Fragestunde soll maximal 30 

Minuten dauern. 

 

(2) Jede:r Einwohner:in kann bis zu zwei Anfragen zu einer Fragestunde stellen; eine 

mündliche Zusatzfrage je Fragesteller:in wird zugelassen. Die Fragen werden in der 

Regel mündlich durch die Bürgermeisterin oder ihre Vertretung im Amt beantwortet. 

Danach ist eine zusätzliche Beantwortung der Fragen durch die Ausschussmitglieder 

möglich.  

 

(3) Sollte eine sofortige Beantwortung der Zusatzfrage nicht möglich sein oder die Zeit 

verstrichen sein, so wird sie schriftlich beantwortet. Anfragen dürfen zurückgewiesen 

werden, wenn die begehrte Auskunft demselben oder einer/einem anderen innerhalb 

der letzten 6 Monate bereits erteilt wurde oder die Beantwortung offenkundig mit ei-

nem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. 

 

 

§ 16 Niederschrift 

 

(1) Die Niederschrift über Ratssitzungen enthält: 

 

 a) Ort, Tag, Beginn, Unterbrechung und Ende der Sitzung, 

 

 b) Name der jeweiligen Sitzungsleitung 

  

c) Namen der Teilnehmenden; erscheint ein Ratsmitglied nach Beginn der Sitzung 

oder verlässt ein Ratsmitglied vorzeitig die Sitzung, so ist die Uhrzeit aufzuneh-

men, 

 

 d) Namen der fehlenden Ratsmitglieder, 

 

 e) die Tagesordnung, 

 

f) Namen der Teilnehmenden, die wegen des Mitwirkungsverbotes (§§ 31, 43 GO 

NRW) an der Beratung und Beschlussfassung bestimmter Punkte nicht teilge-

nommen haben, 

 

g) die gestellten Anträge, bei Anträgen auf Erweiterung der Tagesordnung ist nur 

die Bezeichnung des Tagesordnungspunktes aufzunehmen, 

 

h) die gefassten Beschlüsse und die Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen, 

 

 i) die Sach- und Ordnungsrufe 

 

 j) den wesentlichen Inhalt der Mitteilungen der Bürgermeisterin. 
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(2) Die Niederschrift ist jedem Ratsmitglied zu übersenden. Dies soll innerhalb von 2 Wo-

chen nach der Ratssitzung geschehen. 

 

(3) Die Ratsmitglieder können die Berichtigung der Niederschrift bis zur nächsten Ratssit-

zung bei der Bürgermeisterin beantragen. Der Antrag ist schriftlich zu begründen. Der 

Rat beschließt in der nächsten Sitzung, ob und wie die Niederschrift zu berichtigen ist. 

 

(4) Der Verlauf der Ratssitzung wird durch eine Tonaufnahme festgehalten. Die Tonauf-

nahmen werden ein Jahr aufbewahrt. § 55 Abs. 4 GO NRW gilt für diese Tonaufnah-

men entsprechend. 

 

§ 17 Ordnung in den Sitzungen 

 

(1) Ratsmitglieder, die von dem Verhandlungsgegenstand abweichen, können von der 

Bürgermeisterin zur Sache verwiesen werden. Wenn ein Ratsmitglied die Ordnung 

oder die Würde des Rates verletzt, wird es ermahnt, wieder zur Ordnung zurückzufin-

den oder ihre oder seine Ausführungen zu berichtigen. Ein Ratsmitglied kann auch 

ohne vorherige Ermahnung unter Nennung des Namens zur Ordnung gerufen wer-

den. Dies kann auch in der nächstfolgenden Sitzung geschehen. Die Ordnungs-

maßnahmen und der Anlass hierzu dürfen in dieser Sitzung nicht zum Gegenstand 

von Erörterungen gemacht werden.  

 

 

(2) Ist das Ratsmitglied in der Debatte zum selben Tagesordnungspunkt dreimal zur Sa-

che oder zur Ordnung gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen eines dritten 

Sach- oder Ordnungsrufes hingewiesen worden, so wird ihr oder ihm das Wort entzo-

gen. Einem Redner/einer Rednerin, dem/der das Wort entzogen ist, darf es in dersel-

ben Ratssitzung zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt wer-

den. Darüber hinaus kann die Bürgermeisterin Redner, die ohne Worterteilung das 

Wort an sich reißen oder die vorgeschriebene Redezeit trotz entsprechender Abmah-

nung überschreiten, zur Ordnung rufen. § 51 Abs. 5 GO NRW gilt entsprechend.  

 

(3) Das betroffene Ratsmitglied kann gegen Maßnahmen zur Ordnung bis zum Beginn 

der nächsten Ratssitzung schriftlich bei der Bürgermeisterin Einspruch einlegen. Über 

den Einspruch entscheidet der Rat in der nächsten öffentlichen Sitzung ohne Ausspra-

che. Der Beschluss ist dem betroffenen Ratsmitglied schriftlich mitzuteilen.  

 

(4) Wenn Ruhe und Ordnung bei den Teilnehmenden nicht wiederhergestellt werden 

können, ist die/der Vorsitzende berechtigt, die Sitzung zu unterbrechen oder zu ver-

tagen. 

 

(5) Entsteht während einer Sitzung des Rates unter den Zuhörenden störende Unruhe, so 

kann der die Bürgermeisterin nach vorheriger Abmahnung den für die Zuhörenden 

bestimmten Teil des Sitzungssaales räumen lassen, wenn die störende Unruhe auf an-

dere Weise nicht zu beseitigen ist.  
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§ 17a Videoübertragung von Ratssitzungen 

 

(1) Der öffentliche Teil der Sitzungen des Rates wird in der Regel per Live-Stream im In-

ternet übertragen und die dabei gefertigte Aufzeichnung für einen Zeitraum von bis 

zu 12 Monaten über www.gladbeck.de zum Abruf bereitgehalten. Nach Ablauf eines 

Jahres werden die Aufzeichnungen im Stadtarchiv als zeitgeschichtliches Dokument 

dauerhaft gesichert. 

 

(2) Vor der Aufzeichnung eines Redebeitrages ist von der/dem jeweiligen Betroffenen die 

Einwilligung zur Aufzeichnung, Übertragung und Speicherung einzuholen. Die Einwil-

ligungserklärung kann nur freiwillig erteilt werden. Die Aufzeichnung, Übertragung 

und Speicherung eines Redebeitrages ohne Einwilligung der/des Betroffenen ist nicht 

zulässig. Die nach dem Datenschutzgesetz erforderliche Einwilligung zur Übertragung, 

Speicherung und dauerhaften Sicherung der Redebeiträge wird für die Dauer der 

Wahlperiode des Rates abgegeben. Sie kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit 

ganz oder teilweise widerrufen werden. Ebenso kann nachträglich die Löschung der 

Aufzeichnung eines Redebeitrages verlangt werden. Die Regelung gilt ebenfalls für 

die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes. Redner:innen, die weder dem Rat noch 

dem Verwaltungsvorstand angehören, erhalten für den konkreten Anlass die Möglich-

keit, der Live-Übertragung mit 12-monatiger Speicherung und anschließender Archi-

vierung zuzustimmen oder diese abzulehnen. 

 

(3) Die Nutzungsrechte für die Videos obliegen der Stadt Gladbeck. Eine Verwendung 

durch Dritte ist grundsätzlich ausgeschlossen. Die Ratsmitglieder dürfen ihre eigenen 

Redebeiträge in eigenem Ermessen verwenden. Die Nutzung ist der Stadt Gladbeck 

unter Angabe des Links zu dem entsprechenden Video anzuzeigen. Die Ratsfraktionen 

dürfen die Redebeiträge ihrer Mitglieder nutzen, sofern die Mitglieder mit der Nut-

zung einverstanden sind. Dies ist ebenfalls der Stadt Gladbeck unter Angabe des Links 

zu dem entsprechenden Video anzuzeigen. 

 

 

§ 18 Fraktionen und Gruppen 

 

(1) Ein Ratsmitglied kann nur einer Fraktion oder Gruppe angehören. Fraktionen müssen 

aus mindestens drei Ratsmitgliedern bestehen. Gruppen müssen aus mindestes zwei 

Ratsmitgliedern bestehen. 

 

(2) Die Fraktionen können Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, als Hospi-

tant:innen aufnehmen. 

 

(3) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, ihre Geschäftsstelle, die Namen und 

Anschriften ihrer/ ihres Vorsitzenden, ihrer stellvertretenden Vorsitzenden und ihrer 

Mitglieder und Hospitant:innen sind der Bürgermeisterin schriftlich mitzuteilen; das 

Gleiche gilt für jede Änderung dieser mitteilungsbedürftigen Tatsachen. 
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(4) Einladungen zu Ratssitzungen sind mit allen zugehörigen Unterlagen und Nieder-

schriften den Fraktionen nachrichtlich zuzuleiten. 

 

(5) Die Fraktionen haben hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i.S.d. § 

4 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen i.V.m. Art. 4 DSGVO) die erforderlichen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um eine den Vorschriften 

des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechende Datenverarbeitung si-

cherzustellen. Sie sind verpflichtet, bei der Auflösung der Fraktion die aus der Frakti-

onsarbeit erlangten personenbezogenen Daten zu löschen (Art. 17 Abs. 1 Alt. 2 Buch-

stabe a) DSGVO). 

 

(6) Es ist durch die Fraktionen sicherzustellen, dass nur die Mandatsträger:innen und die 

Fraktionsmitarbeitenden Zugang zu vertraulichen Sitzungsunterlagen haben. Bei Auf-

lösung der Fraktion sind diese Unterlagen datenschutzgerecht zu vernichten. 

 

§ 19 Ausschüsse 

 

(1) Diese Geschäftsordnung ist mit Ausnahme des § 16 Abs. 4 und des § 17a auf die Aus-

schussmitglieder und das Verfahren in den Ausschüssen sinngemäß anzuwenden, so-

weit nicht in Rechtsvorschriften oder nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. 

 

(2) Die Einladungen zu Ausschusssitzungen sind mit allen zugehörigen Unterlagen den 

Ausschussmitgliedern und nachrichtlich den stellvertretenden Ausschussmitgliedern 

zuzuleiten. Soweit nicht durch Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmt ist, regelt 

sich die Vertretung eines Ausschussmitgliedes nach der vom Rat festgelegten Reihen-

folge. 

 

(3) Die Bürgermeisterin und die Beigeordneten sind zu den Ausschusssitzungen einzula-

den. Das Gleiche gilt für die Fraktionsvorsitzenden. 

 

Darüber hinaus sind die Ratsmitglieder, die nicht Mitglieder des Ausschusses sind und 

einen Antrag gestellt haben, zu der Sitzung einzuladen, in der der Antrag auf der Ta-

gesordnung steht. 

 

(4) Nicht dem Rat angehörende Mitglieder anderer Ausschüsse können an den nichtöf-

fentlichen Sitzungen eines Ausschusses als Zuhörer:innen teilnehmen, soweit Angele-

genheiten behandelt werden, die auch zum Aufgabenbereich des Ausschusses gehö-

ren, dem sie angehören. 

 

(5) Die nach § 57 Abs. 4 Satz 2 GO NRW zu bestimmende Einspruchsfrist beträgt 7 Tage. 

Bei Beschlüssen, deren Durchführung keinen Aufschub duldet, kann der Ausschuss die 

Einspruchsfrist im Einzelfall bis auf einen Tag abkürzen. Bei der Berechnung der Frist 

wird der Tag der Beschlussfassung nicht eingerechnet. Der Einspruch ist bei der Bür-

germeisterin einzulegen. Diese hat der/dem Vorsitzenden des Ausschusses unverzüg-

lich eine Abschrift des Einspruchs zuzuleiten. 
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§ 20 Gemeinsame Sitzungen mehrerer Ausschüsse 

 

(1) In begründeten Einzelfällen können die jeweiligen Ausschussvorsitzenden nach vorhe-

riger Abstimmung mit der Bürgermeisterin zu gemeinsamen Sitzungen von Ausschüs-

sen einladen. 

 

(2) Die Ausschussvorsitzenden regeln im Vorfeld einvernehmlich, wer den Vorsitz in der 

gemeinsamen Sitzung führt. 

 

(3) Im Anschluss an die Sitzung ist eine gemeinsame Niederschrift anzufertigen. Die Ab-

stimmungsergebnisse sind getrennt nach Ausschüssen aufzuführen. Die Niederschrift 

ist von allen beteiligten Vorsitzenden und Schriftführungen zu unterzeichnen.  

 

 

§ 21 Schlussbestimmungen 

 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch den Rat 

in Kraft. 

 

(2) Die bisherige Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüs-

se, zuletzt geändert durch Beschluss des Rates vom 11.09.2025, tritt gleichzeitig außer 

Kraft. 

 

 

Gladbeck, den 07.11.2025 

 

 

 

 

 

WEIST 

Bürgermeisterin 

 

 


